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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung der Zivilprozessordnung 
Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 615. (1) Für die Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchs und die Klage 
auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs sowie 
für Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel ist in erster Instanz ohne 
Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes das die Gerichtsbarkeit in 
bürgerlichen Rechtssachen ausübende Landesgericht zuständig, das in der 
Schiedsvereinbarung bezeichnet oder dessen Zuständigkeit nach § 104 JN 
vereinbart wurde oder, wenn eine solche Bezeichnung oder Vereinbarung fehlt, in 
dessen Sprengel der Sitz des Schiedsgerichts liegt. Ist auch der Sitz des 
Schiedsgerichts noch nicht bestimmt oder liegt dieser im Fall des § 612 nicht in 
Österreich, so ist das Handelsgericht Wien zuständig.

§ 615. (1) Für die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs und die Klage 
auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs sowie 
für Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel ist der Oberste 
Gerichtshof zuständig. 

(2) Ist die dem Schiedsspruch zugrundeliegende Rechtsstreitigkeit eine 
Handelssache im Sinn des § 51 JN, so entscheidet das Landesgericht in Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in Handelssachen, in Wien das Handelsgericht Wien; handelt 
es sich um eine Arbeitsrechtssache im Sinne des § 50 Abs. 1 ASGG, so 
entscheiden die Landesgerichte als Arbeits- und Sozialgerichte, in Wien das 
Arbeits- und Sozialgericht Wien. 

(2) Ist die dem Schiedsspruch zugrundeliegende Rechtsstreitigkeit eine 
Arbeitsrechtssache im Sinne des § 50 Abs. 1 ASGG, so entscheidet der Oberste 
Gerichtshof durch einen nach den Grundsätzen der §§ 10 ff. ASGG 
zusammengesetzten Senat. 

Verfahren Verfahren 
§ 616. (1) Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchs 

und die Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Schiedsspruchs richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, das 
Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel richtet sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen des Außerstreitgesetzes. 

§ 616. (1) Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung eines Schiedsspruchs 
und die Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Schiedsspruchs richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes über das 
Verfahren vor den Gerichtshöfen erster Instanz, das Verfahren in Angelegenheiten 
nach dem dritten Titel richtet sich nach den Bestimmungen des 
Außerstreitgesetzes über das Verfahren erster Instanz.

(2) ... (2) unverändert
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zehnter Titel Zehnter Titel 

Sonderbestimmungen Sonderbestimmungen 
Konsumenten Konsumenten 

§ 617. (1) bis (7) ... § 617. (1) bis (7) unverändert
 (8) In Schiedsverfahren, in denen ein Verbraucher Partei ist, ist für die Klage 

auf Aufhebung des Schiedsspruchs und die Klage auf Feststellung des Bestehens 
oder Nichtbestehens eines Schiedsspruchs sowie für Verfahren in Angelegenheiten 
nach dem dritten Titel in erster Instanz ohne Rücksicht auf den Wert des 
Streitgegenstandes das die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechtssachen 
ausübende Landesgericht zuständig, das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet 
oder dessen Zuständigkeit nach § 104 JN vereinbart wurde oder, wenn eine solche 
Bezeichnung oder Vereinbarung fehlt, in dessen Sprengel der Sitz des 
Schiedsgerichts liegt. Ist auch der Sitz des Schiedsgerichts noch nicht bestimmt 
oder liegt dieser im Fall des § 612 nicht in Österreich, so ist das Handelsgericht 
Wien zuständig. 

 (9) Ist die dem Schiedsspruch zugrundeliegende Rechtsstreitigkeit eine 
Handelssache im Sinn des § 51 JN, so entscheidet das Landesgericht in Ausübung 
der Gerichtsbarkeit in Handelssachen, in Wien das Handelsgericht Wien.

 (10) Das Verfahren über die Klage auf Aufhebung des Schiedsspruchs und 
die Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Schiedsspruchs richtet sich nach den Bestimmungen dieses Gesetzes, das 
Verfahren in Angelegenheiten nach dem dritten Titel richtet sich nach den 
allgemeinen Bestimmungen des Außerstreitgesetzes.

 (11) Auf Antrag einer Partei kann die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen 
werden, wenn ein berechtigtes Interesse daran dargetan wird.

Artikel 2 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

Tari
fpost 

Gegenstand Höhe der Gebühren Tarifpost Gegenstand Höhe der 
Gebühren 

3 Pauschalgebühren 
für das Rechtsmittelverfahren dritter 
Instanz bei einem Revisionsinteresse

3 Pauschalgebühren
a) für das Rechtsmittelverfahren dritter 
Instanz bei einem Revisionsinteresse

 ... unverändert
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 b) für Klagen, die gemäß § 615 ZPO in 

die Zuständigkeit des Obersten 
Gerichtshofs fallen

Anmerkungen Anmerkungen 
1. Der Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 unterliegen Revisionsverfahren und 

Verfahren über Rekurse nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO
1. Der Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a unterliegen Revisionsverfahren 

und Verfahren über Rekurse nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO
1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 ist auch für Verfahren dritter Instanz 

über die Erlassung einstweiliger Verfügungen anzuwenden. Kommt es in 
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechtssachen (§ 24 UWG, § 56 Abs. 3 
Markenschutzgesetz, § 87c Urheberrechtsgesetz, § 151b Patentgesetz, § 41 GMG, 
§ 34 Musterschutzgesetz, § 9 ZuKG), auf die sich das Verfahren über die 
einstweilige Verfügung bezieht, zu einem Revisionsverfahren oder zu einem 
Verfahren über einen Rekurs nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO, so ist die vom 
Rechtsmittelwerber entrichtete Gebühr für das Verfahren dritter Instanz über die 
Erlassung der einstweiligen Verfügung auf sein Verlangen zur Hälfte in die 
Pauschalgebühr für das Revisionsverfahren oder für das Verfahren über einen 
Rekurs nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO einzurechnen.

1a. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a ist auch für Verfahren dritter 
Instanz über die Erlassung einstweiliger Verfügungen anzuwenden. Kommt es in 
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechtssachen (§ 24 UWG, § 56 Abs. 3 
Markenschutzgesetz, § 87c Urheberrechtsgesetz, § 151b Patentgesetz, § 41 GMG, 
§ 34 Musterschutzgesetz, § 9 ZuKG), auf die sich das Verfahren über die 
einstweilige Verfügung bezieht, zu einem Revisionsverfahren oder zu einem 
Verfahren über einen Rekurs nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO, so ist die vom 
Rechtsmittelwerber entrichtete Gebühr für das Verfahren dritter Instanz über die 
Erlassung der einstweiligen Verfügung auf sein Verlangen zur Hälfte in die 
Pauschalgebühr für das Revisionsverfahren oder für das Verfahren über einen 
Rekurs nach § 519 Abs. 1 Z 2 ZPO einzurechnen.

2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 ist ohne Rücksicht darauf zu 
entrichten, ob es sich um ein ordentliches oder außerordentliches Rechtsmittel 
handelt. Die Gebührenpflicht wird vom Ausgang des Verfahrens nicht berührt; 
dies gilt auch dann, wenn über das Rechtsmittel nicht entschieden wird.

2. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a ist ohne Rücksicht darauf zu 
entrichten, ob es sich um ein ordentliches oder außerordentliches Rechtsmittel 
handelt. Die Gebührenpflicht wird vom Ausgang des Verfahrens nicht berührt; 
dies gilt auch dann, wenn über das Rechtsmittel nicht entschieden wird.

3. ... 3. unverändert
4. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 ist von jedem Rechtsmittelwerber nur 

einmal zu entrichten; dies gilt auch dann, wenn die dritte Instanz im Zuge des 
Rechtsstreites mehrmals angerufen wird.

4. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. a ist von jedem 
Rechtsmittelwerber nur einmal zu entrichten; dies gilt auch dann, wenn die dritte 
Instanz im Zuge des Rechtsstreites mehrmals angerufen wird.

5. und 6. ... 5. und 6. unverändert
 7. Die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. b ist ohne Rücksicht darauf zu 

entrichten, ob das Verfahren bis zum Ende durchgeführt wird. Wird die Klage vor 
Zustellung an den Verfahrensgegner zurückgezogen, so ermäßigen sich die 
Pauschalgebühren auf ein Viertel. Das gleiche gilt auch, wenn die Klage von 
vornherein zurückgewiesen wird. Bereits entrichtete Mehrbeträge sind 
zurückzuzahlen. 

 8. In einem Verfahren über eine Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die Pauschalgebühr nach Tarifpost 3 lit. b nur einmal zu entrichten; für das infolge 
der Nichtigerklärung oder der Bewilligung der Wiederaufnahme durchgeführte 
weitere Verfahren ist keine zusätzliche Gebühr zu entrichten.

Tarifpost 12 Tarifpost 12 
a) bis e) ... a) bis e) unverändert

Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 
Gebührenbemessung

Höhe der 
Gebühren 

Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

Höhe der 
Gebühren 

12 f) Verfahren zur gerichtlichen 
Bestellung eines Schiedsrichters 
(§ 587 ZPO), über die 
Ablehnung eines Schiedsrichters 
(§ 589 Abs. 3 ZPO) und über 
die Beendigung des Amtes eines 
Schiedsrichters (§ 590 ZPO); 

  
 
 
 
 
 
 

402 E
uro 

12 f) Verfahren zur 
gerichtlichen 
Bestellung eines 
Schiedsrichters (§ 587 
oder 591 ZPO), über 
die Ablehnung eines 
Schiedsrichters (§ 589 
Abs. 3 ZPO) und über 
die Beendigung des 
Amtes eines 
Schiedsrichters (§ 590 
ZPO) 
1. vor dem 
Gerichtshof erster 
Instanz 
2. vor dem Obersten 
Gerichtshof 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 Euro 
 
 
2.010 Euro 

g) bis i) ... g) bis i) unverändert

Art. VI Art. VI 
Z 1bis Z 46 ... Z 1 bis Z 46 unverändert
  47. Die Tarifposten 3 und 12 lit. f in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2012 treten mit 1. Juli 2012 in Kraft. Sie sind auf Verfahren 
anzuwenden, wenn der das gerichtliche Verfahren einleitende Schriftsatz 
nach dem 30. Juni 2012 bei Gericht angebracht wird. § 31a ist auf die mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
diesem Bundesgesetz in den Tarifposten 3 lit. b und 12. lit. f neu 
geschaffenen Gebührentatbestände mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
Ausgangsgrundlage für die Neufestsetzung dieser Gebührenbeträge die 
für März 2011 veröffentlichte endgültige Indexzahl des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2000 ist.

Artikel 3 
Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 

§ 6. (1) Wenn der Zahlungspflichtige die geschuldeten Beträge nicht sogleich 
erlegt oder diese nicht aus einem Kostenvorschuß berichtigt werden können, wird 
die Einbringung dieser Beträge von dem hiezu bestimmten Beamten des Gerichtes 
erster Instanz (Kostenbeamter) veranlaßt (Zahlungsauftrag). Der Zahlungsauftrag 
hat eine Aufstellung der geschuldeten Beträge und die Aufforderung zu enthalten, 
den Betrag binnen 14 Tagen bei Zwangsfolge einzuzahlen (Einhebung). Für die 
Einhebung ist vom Zahlungspflichtigen eine Einhebungsgebühr von 8 Euro zu 
entrichten. Ist dem Zahlungsauftrag ein ganz oder teilweise fehlgeschlagener 
Versuch der Gebühreneinhebung durch Abbuchung und Einziehung 
vorangegangen, so ist dem Zahlungspflichtigen zusätzlich zur Einhebungsgebühr 
ein weiterer Betrag von 6 Euro zur Abgeltung der dem Bund aus der Rückbuchung 
entstehenden Aufwendungen an Bankspesen vorzuschreiben. Der Zahlungsauftrag 
ist ein Exekutionstitel im Sinne der Exekutionsordnung. 

§ 6. (1) Wenn der Zahlungspflichtige die geschuldeten Beträge nicht sogleich 
erlegt oder diese nicht aus einem Kostenvorschuß berichtigt werden können, wird 
die Einbringung dieser Beträge von dem hiezu bestimmten Beamten des Gerichtes 
erster Instanz, im Fall des Obersten Gerichtshofs jedoch von dem hiezu 
bestimmten Beamten des Oberlandesgerichts Wien (Kostenbeamter) veranlaßt 
(Zahlungsauftrag). Der Zahlungsauftrag hat eine Aufstellung der geschuldeten 
Beträge und die Aufforderung zu enthalten, den Betrag binnen 14 Tagen bei 
Zwangsfolge einzuzahlen (Einhebung). Für die Einhebung ist vom 
Zahlungspflichtigen eine Einhebungsgebühr von 8 Euro zu entrichten. Ist dem 
Zahlungsauftrag ein ganz oder teilweise fehlgeschlagener Versuch der 
Gebühreneinhebung durch Abbuchung und Einziehung vorangegangen, so ist dem 
Zahlungspflichtigen zusätzlich zur Einhebungsgebühr ein weiterer Betrag 
von 6 Euro zur Abgeltung der dem Bund aus der Rückbuchung entstehenden 
Aufwendungen an Bankspesen vorzuschreiben. Der Zahlungsauftrag ist ein 
Exekutionstitel im Sinne der Exekutionsordnung.

(2) ... (2) unverändert
§ 19a. (1) bis (9) ... § 19a. (1) bis (9) unverändert
 (10) § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2012 tritt mit 1. 

Juli 2012 in Kraft.
Artikel 4 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
 (1) Art. 1 (ZPO) tritt mit 1. Juli 2012 in Kraft.
 (2) Art. 1 Z 1 bis 3 (§§ 615, 616 Abs. 1, 617 Abs. 8 bis 11 ZPO) in der 

Fassung dieses Bundesgesetzes sind anzuwenden, wenn der das gerichtliche 
Verfahren einleitende Schriftsatz nach dem 30. Juni 2012 bei Gericht angebracht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
wird.
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